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← Erwägungsgrund 58 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 60 →

ErwGr

Erwägungsgrund 59 - Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Betroffenen

1 Es sollten Modalitäten festgelegt werden, die einer betroffenen Person die Ausübung der Rechte, die
ihr nach dieser Verordnung zustehen, erleichtern, darunter auch Mechanismen, die dafür sorgen, dass
sie unentgeltlich insbesondere Zugang zu personenbezogenen Daten und deren Berichtigung oder
Löschung beantragen und gegebenenfalls erhalten oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen kann. 2 So sollte der Verantwortliche auch dafür sorgen, dass Anträge elektronisch gestellt
werden können, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet werden. 3
Der Verantwortliche sollte verpflichtet werden, den Antrag der betroffenen Person unverzüglich,
spätestens aber innerhalb eines Monats zu beantworten und gegebenenfalls zu begründen, warum er
den Antrag ablehnt.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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